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22 1 DaZ Rote Kreaz

aufmerksam, daß nicht nur für die Hungernden den Völkcrbundsrat mit den einzelnen Staaten

jetzt gesorgt werden sollte, sondern auch für in Verbindung setzen, und sich die nötige Ga-
die sofortige Aussaat von Getreide, ansonst rantic von der Soviet-Rcgierung beschaffen

auch im nächsten Jahre die gleiche Hungers- solle, damit die Hilfsaktion auch wirklich da

not eintreten würde. Die Konferenz bestimmte einspringe, wo sie nötig sei. Gegenwärtig
eine Kommission, die beförderlichst sich durch finden überall entsprechende Konferenzen statt.

c

WU" tin à vorktâià 6er Iweigvereine vom Koten kreui!

Der Umstand, daß sich bei der Zuteilung einzelner Ortschaften zu den Zweigvereinen
da und dort Unstimmigkeiten ergeben haben, hat die Delegiertcnvcrsammlung in Glarus, auf

Antrag des Zweigvcreins Vodan, veranlaßt, zu beschließen, es sei von jedem Zweigverein
ein genaues Verzeichnis der zu ihm gehörenden Ortschaften aufzustellen.

Im ZwcifelSfall wird sich die Zentralstelle mit den einzelnen Sektionen in Verbindung
setzen und eine Vereinbarung zu ermöglichen suchen.

Mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, bitten wir die verehrten Vorstünde der

Zweigvereine, an die untenstehende Adresse bis zum l. November 1921 ein genaues Ver-
zeichniS derjenigen Ortschaften zu übermitteln, die sie für ihre Sektion beanspruchen. Wir
werden ihnen besonders dankbar sein, wenn sie dieses Verzeichnis in alphabetischer Reihen-

folge aufstellen würden.

Indem wir Ihnen für Ihre Mühe wärmstcns danken, zeichnen wir
Mit vorzüglicher Hochachtung

Ociz Isntrcillàstciricit à scknàsi-iîctieii tioten krsuiss.

L

Vermilcktes.

îUntsnitiktverletzungsn. Bei Tintcmstiftverletzungen tritt nie eine Einhüllung der ab-

gebrochenen Spitze ein. Sie kleine Dtichwnndc heilt nicht zu? cS entwickelt sich eine kleine

Zistel, ans der sich eine dnnkclviolette, manchmal trübe Flüssigkeit entleert. Auch wenn jetzt
die Wunde geschnitten und der Tintenstiftrcst entfernt wird, kommt es nicht zur Heilung,
sondern es entstellt ein Geschwür mit violettem Boden und Rändern, aus dem sich längere
Zeit abgestorbene Gewebfetzcn abstoßen. Cw entwickelt sich ein wie mit einem Locheisen aus-
gestanztcs schlecht peilendes Geschwür? erst nach Abstoßnng aller abgestorbenen, violett ge-
färbten Gcwcbsfelzcn was oft incchrcre Wochen in Anspruch nimmt — tritt Heilung ein.

Die Ursacbe des auffallenden verzögernden Verlaufes dieser Verletzungen ist ein Absterben
aller Gewebe in der Nabe deS Stiftes. Die Tintenstiftverletzungen verlaufen gewöhnlich
fast otzne Eiterung. Die Ursache dieser schweren Nekrose und des relativ aseptischen Ver-
laufco in der Farbstoff des Tintenstiftes, das schon lange als starkes Antiseptiknm bekannte

M'echvlviolett. Tberapentisch muß möglichst bald der Otistrest und alles verfärbte Gewebe

entternl werden? unter günstigen Verbältnisscn kann die Wunde dann durch die Naht ge-
schlössen werden. Erpernnentelle Untersnchnngen tzaben ergeben, daß die violetten und

schwarzen Dintennine die schädlichsten sind.

?nia und Eepcdltion: t^enoüeiischclsis-Buchdcuckere! Been, dNuengasse ?;4.
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